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ANTRAG

der Abgeordneten Mag. Schneeberger, Dr. Michalitsch, Mag. Hackl, Hauer, Ing. Schulz

und Edlinger

betreffend Änderung des NÖ Auskunftsgesetzes

Vor dem Hintergrund des Übereinkommens von Aarhus über den Zugang zu Informati-

onen, Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und Zugang zu Gerichten in

Umweltangelegenheiten (Aarhus-Konvention) und der darin entaltenen Bestimmungen

über den Zugang zu Informationen über die Umwelt und über den Zugang zu Gerichten

(Art. 4 und 9) sowie der Feststellungen und Empfehlungen des Aarhus-

Einhaltungsausschusses wegen nicht vollständiger Umsetzung der Aarhus-Konvention

im Bereich des Zuganges zu Umweltinformationen sind die Bestimmungen über den

Rechtsschutz im NÖ Auskunftsgesetz entsprechend anzupassen. Der vorliegende Ent-

wurf sieht eine Verfahrensbeschleunigung in Umweltinformationsverfahren vor. Dies soll

durch eine Verkürzung der Entscheidungsfrist (von derzeit sechs Monaten auf zwei Mo-

nate) für Behörden in Umweltinformationsverfahren erreicht werden.

Im Hinblick auf die in § 13 Abs. 1 nunmehr vorgesehene Automatik der Bescheiderlas-

sung bei Ablehnung der Informationsübermittlung durch die informationspflichtige Stelle

und die damit in Zusammenhang stehende enge Frist von maximal zwei Monaten ab

Einlangen des Informationsbegehrens, ist sicherzustellen, dass den informationspflichti-

gen Stellen die Entscheidungsfrist von zwei Monaten auch tatsächlich zur Verfügung

steht. Abs. 1 stellt daher klar, dass im Falle der Notwendigkeit der Präzisierung des Be-

gehrens durch den Informationssuchenden die Frist zur Erlassung eines allfälligen Be-

scheides erst mit dem Tag des Einlangens dieses präzisierten Antrags zu laufen beginnt.

Dies erhellt schon angesichts der bestehenden Regelung in Abs. 1, dass für den Fall,

dass aus einem Begehren der Inhalt oder der Umfang der gewünschten Mitteilung nicht

ausreichend klar hervorgeht, dem Informationssuchenden binnen eines Monats eine

schriftliche Präzisierung aufzutragen ist und er dabei zu unterstützen ist. Würde diese
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Dauer der Präzisierung des Begehrens in die Frist zur Bescheiderlassung eingerechnet

werden, liefen die informationspflichtigen Stellen Gefahr, nur aus diesem Grund und

daher unverschuldet säumig zu werden, was dem Wesen der Säumigkeit von Verwal-

tungsbehörden jedoch widerspricht.

Ebenso aus Gründen der Bescheidautomatik in § 13 Abs. 1 hat § 11 Abs. 7 zu entfallen,

da aufgrund des nunmehr vorgesehenen Verfahrens die Informationssuchenden nicht

mehr auf die Möglichkeit der Bescheidbeantragung hingewiesen werden müssen, da für

den Fall der Nichtmitteilung jedenfalls ein Bescheid zu erlassen ist.

Mit der Aufnahme der internationalen Beziehungen in die Bestimmung des § 12 Abs. 2

Z 1 wird dem Umstand Rechnung getragen, dass diese Beziehungen schützenswert

sind. Es wird damit – wie bei sämtlichen anderen Ablehnungsgründen des Abs. 2 – von

einer Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Art. 4 Abs. 2 lit. b der Richtlinie 2003/4/EG

über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der

Richtlinie 90/313/EWG des Rates, ABl. Nr. L 41 vom 14. Februar 2003, S. 26, vorsieht

und deren Wahl den Mitgliedstaaten überlässt. Darin sind auch Beziehungen zu interna-

tionalen Organisationen wie etwa die UN, die WTO, die WHO oder auch zur Europäi-

schen Union zu verstehen. Dass diese Beziehungen nur solche zu Völkerrechtssubjekten

und nicht solche zu ausländischen Unternehmen oder einer sonstigen Privatperson sein

können, ist selbstverständlich. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass auch für

diesen Ausnahmegrund die Abwägungsregel des § 12 Abs. 4 zum Tragen kommt, wo-

nach diese Gründe eng auszulegen sind und im Einzelfall das öffentliche Interesse an

der Bekanntgabe der Umweltinformationen zu berücksichtigen ist.

Die in § 13 Abs. 1 vorgeschlagene Reduzierung der maximal zulässigen Frist zur Be-

scheiderlassung von derzeit sechs Monaten (vgl. § 73 Abs. 1 AVG) auf nunmehr zwei

Monate resultiert aus dem Verfahren der Republik Österreich als Vertragspartei vor dem

Aarhus-Einhaltungsausschuss, der festgestellt hat, dass die betroffene Vertragspartei,

indem sie kein rechtzeitiges Überprüfungsverfahren für Anträge auf Informationen ge-

währleistet, mit Art. 9 (4) der Konvention nicht vereinbar ist (ACCC/C/2010/48 betref-

fend Österreich, ECE/MP.PP/C.1/2012/4).

Wenn auch § 73 Abs. 1 AVG normiert, dass über Anträge von Parteien ohne unnötigen

Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen der Bescheid zu erlas-

sen ist und dies lediglich eine Maximalfrist und nicht den Normalfall darstellt, ist den-



noch im Lichte der Bestimmungen der Aarhus-Konvention sicherzustellen, dass diese

Frist zur Bescheiderlassung einen Zeitraum von maximal zwei Monaten nicht überstei-

gen darf.

Der zweiten Feststellung des Aarhus-Einhaltungsausschusses dahingehend, dass das

Verfahren betreffend die Ablehnung des Antrags auf Information für den Antragsteller

vereinfacht werde, als man sämtlichen schriftlichen Ablehnungen eines Antrags auf In-

formationen den Rechtsstatus einer „offiziellen Mitteilung“ geben solle, gegen die in der

Folge ein Rechtsmittel erhoben werden können solle, ist mit der nunmehrigen Fassung

des § 13 Abs. 1 ebenso nachgekommen worden. Für den Fall, dass eine informations-

pflichtige Stelle die verlangten Umweltinformationen nicht oder nicht im begehrten Um-

fang mitteilt, hat diese betreffend den ablehnenden Teil einen Bescheid zu erlassen.

Das Informationsbegehren ist in diesem Fall als Antrag auf Bescheiderlassung im Ver-

weigerungsfall zu verstehen. Unter „gleichgerichteten Anträgen“ wären etwa solche mit

Unterschriftenlisten versehene oder fotokopierte Anträge zu verstehen.

Die Gefertigten stellen daher folgenden

A n t r a g :

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

„1.  Der beiliegende Gesetzesentwurf betreffend Änderung des

NÖ Auskunftsgesetz wird genehmigt.

2.  Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzes-

beschlusses Erforderliche zu veranlassen.“

Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem RECHTS- und VERFASSUNGSAUS-

SCHUSS zur Vorberatung zuzuweisen.


